


Der Druck wird gestattet. Riga, den 28. Juli 1855.

। genfer C. Kästner.



SÖie Rigasche Maler-Gesellenschast hat im Oftern- 

Quartal 1852 eine Kasse unter dem Namen: „Kran­

kenkasse" gebildet, um dadurch chiesigen Maler­

gesellen, welche durch Krankheit in ihrem Erwerbe 

behindert, eine angemessene Unterstützung zu Theil 

werden zu lassen und hat beschlossen, nachstehende 

Bestimmungen als Statuten der Krankenkasse durch 

Ein Edles Amtsgericht Einem Hochedlen und Hoch­

weisen Rathe der Kaiserlichen Stadt Riga zu Hoch­

geneigter Bestätigung vorzustellen:

§. 1.

Nur zünftige Malergesellen können Mitglieder 

dieser Kaffe werden, wobei es keinen Unterschied macht, 

ob dieselben verheirathet oder unverheiratet, hiesige 

oder zugereiste sind.

§♦ 2.

Alle gegenwärtig hierselbst befindlichen Maler­

gesellen, welche der Krankenkasse beitreten, werden 

als Stifter derselben angesehen.




